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Neue Herausforderungen und Trends in der Unternehmensprüfung!
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� Die Reform basiert auf dem
DAC7-Umsetzungsgesetz
und dem Gesetz zur
Modernisierung des
steuerlichen
Verfahrensrechts. Sie betrifft
alle Betriebsprüfungen, die
ab dem 01.01.2025 ange-
ordnet werden, unabhängig
vom Prüfungszeitraum.
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Meldepflichten für Plattform-
betreiber
• Registrierung beim BZSt
• Jährliche Meldung 

steuerrelevanter Daten
• Sorgfaltspflichten 

(Datenprüfung)
• Betroffene Plattformen: 

Warenverkauf, 
Immobilienvermietung, 
Dienstleistungen, 
Fahrzeugvermietung

Modernisierung des 
Steuerverfahrensrechts (BP)
• Beschleunigung Betriebs-

prüfung (max. 5 Jahre)
• Qualifiziertes Mitwirkungs-

verlangen (§ 200a AO)
• Erweiterte 

Berichtigungspflichten (§ 153 
AO)

• Digitale Schnittstellen (§ 147b 
AO)
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Strengere Mitwirkungspflichten (§ 200a AO 
n.F.)

Finanzämter können sechs Monate nach 
Prüfungsanordnung ein qualifiziertes 
Mitwirkungsverlangen stellen.

Frist: 1 Monat zur Beantwortung.

Sanktionen: Mitwirkungsverzögerungsgeld von 
75 € pro Tag, max. 11.500 €; bei großen 
Unternehmen bis zu 3,75 Mio. € möglich.
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2. Digitale Anforderungen

� Pflicht zur Bereitstellung steuerlicher Daten über
standardisierte digitale Schnittstellen (§ 147b AO).

� Fehlende Schnittstellen → Buchführung gilt als nicht
ordnungsgemäß → Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.
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3. Neue Berichtigungspflichten (§ 153 Abs. 4 AO)

� Nach einer Betriebsprüfung müssen Folgejahre eigenständig
angepasst werden.

� Auch nicht geprüfte Steuerarten können betroffen sein.
� Ziel: Vermeidung von Steuerverkürzungen und Beschleunigung

der Verfahren.
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4. Fristen und Ablaufhemmung

� Ablaufhemmung endet spätestens 5 Jahre nach Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung (§ 171 Abs. 4 AO n.F.).

� Prüfungsanordnungen müssen zeitnah erfolgen (spätestens im 
Folgejahr nach Bestandskraft des Steuerbescheids).
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Praktische Hinweise für die Umsetzung bei Mandanten

� Alle relevanten Buchführungs- und Steuerunterlagen müssen
vollständig, aktuell und strukturiert vorliegen.

� Digitale Daten sollten über die vorgeschriebenen Schnittstellen
bereitgestellt werden (z. B. nach § 147b AO). Fehlende
Schnittstellen können zur Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen führen
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Kommunikation und Strategie

� Zwischenbesprechungen mit dem Prüfer nutzen, um offene 
Punkte zu klären.

� Teilabschlussbescheide beantragen, um Zinsbelastungen zu 
reduzieren.

� Alle Absprachen schriftlich festhalten.
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Kernthemen zu Berichtigungspflichten (§ 153 AO)

� Wann erforderlich?
Bei nicht vorsätzlichen Fehlern in Steuererklärungen oder 
Buchführung.
→ Unterlassene Berichtigung gilt als Steuerhinterziehung
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Abgrenzung zur Selbstanzeige (§ 371 AO)

Selbstanzeige: bei vorsätzlichen Fehlern oder 
Steuerhinterziehung.

Berichtigung: bei fahrlässigen oder 
unbeabsichtigten Fehlern.

Empfehlung: Berichtigungserklärung immer so 
gestalten, dass sie auch selbstanzeigetauglich 
ist (Absicherung).
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Form und Ablauf

� zweistufig: 
� Anzeige des Fehlers gegenüber dem Finanzamt.
� Korrektur der Steuererklärung.

� Keine zusätzliche Geldzahlung erforderlich 
(anders als bei Selbstanzeige mit § 398a AO).
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Zeitpunkt und Sperrwirkung

� Möglich bis zur Einleitung eines steuerstrafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens.

� Nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung ist eine
Selbstanzeige gesperrt, Berichtigung bleibt aber zulässig bis
Ermittlungsverfahren beginnt.
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1. Versicherungspflicht und 
Statusfeststellung

� Abgrenzung zwischen ab-
hängiger Beschäftigung
und selbstständiger
Tätigkeit.

� Prüfung von Werkverträgen,
Arbeitnehmerüberlassung
und freien Mitarbeitern.

� bei Zweifeln: Statusfest-
stellungsverfahren (§ 7a
SGB IV) – IMMER!
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Statusfeststellung

a) Gesetzlich verpflichtende Fälle (§ 7a SGB IV)

� mitarbeitende Ehegatten, Lebenspartner oder Familienan-
gehörige im Betrieb.

� Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH.
→ Hier wird das Verfahren obligatorisch eingeleitet, entweder durch die
Einzugsstelle oder proaktiv durch den Arbeitgeber
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Statusfeststellung

b) Bei wesentlichen Änderungen im Vertrags- oder
Tätigkeitsverhältnis

� Wechsel von Weisungsgebundenheit oder Eingliederung in die
Arbeitsorganisation.

� Änderung der vertraglichen Vereinbarungen (z. B. neue
Aufgaben, andere Vergütung, zusätzliche Selbstständigkeit).

� Änderung der tatsächlichen Durchführung (abweichend vom
Vertrag). → Diese Änderungen müssen der DRV unverzüglich
gemeldet werden, sonst drohen Nachforderungen und ggf.
strafrechtliche Risiken.
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Statusfeststellung

c) Vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit 
(Prognoseentscheidung)

� Wenn unklar ist, ob die Tätigkeit als abhängige Beschäftigung
oder selbstständige Tätigkeit einzustufen ist.

� Vorteil: Rechtssicherheit vor Beginn der Tätigkeit, bindend für 
alle Beteiligten
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1. Strenge Abgrenzung: Sachlohn
vs. Barlohn
� Gutscheine und Geldkarten gelten

nur dann als Sachbezug (und damit
steuer- und sozialversicherungsfrei
bis 50 € monatlich), wenn sie
ausschließlich zum Bezug von
Waren oder Dienstleistungen
berechtigen und die Kriterien des
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
(§ 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG) erfüllen.

� Problem: Viele gängige Gutschein-
karten (z. B. universelle Prepaid-
Karten) gelten als bargeldnahe
Leistungen und sind damit
sozialversicherungspflichtig

1.AKTUELLE THEMEN DER BETRIEBSPRÜFUNG
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2. Zusätzlichkeitsvoraussetzung

� Seit 2020 müssen Sachzuwendungen „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ gewährt werden.

� Problem: Bei Gehaltsumwandlungen entfällt die Steuer- und
Beitragsfreiheit. Arbeitgeber, die Gutscheine als Ersatz für
Barlohn einsetzen, riskieren volle Beitragspflicht
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3. 50-Euro-Freigrenze ist eine harte Grenze
� Wird die Freigrenze von 50 € pro Monat auch nur um einen 

Cent überschritten, ist der gesamte Betrag steuer- und 
sozialversicherungspflichtig (kein Freibetrag).

� Problem: Versandkosten oder Zusatzleistungen können die 
Grenze ungewollt überschreiten.
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4. Pauschalversteuerung und Sozialversicherung
� Bei höherwertigen Sachzuwendungen (z. B. Incentives) kann der

Arbeitgeber nach § 37b EStG pauschal versteuern.
� Problem: Diese Pauschalierung führt nicht automatisch zur

Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung, wenn die
Voraussetzungen der SvEV nicht erfüllt sind

5. Dokumentationspflicht
� Arbeitgeber müssen die Einhaltung der Voraussetzungen 

(Sachbezug, Zusätzlichkeit, Wertgrenze)
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Praxisempfehlungen:
� Nur Gutscheine einsetzen, die klar als Sachbezug gelten (z. B.

für bestimmte Waren/Dienstleistungen, kein Bargeldersatz).
� Monatliche Kontrolle der 50-€-Grenze inkl. Nebenkosten.
� Zusätzlichkeitskriterium beachten – keine Gehaltsum-

wandlung.
� Dokumentation der Vereinbarungen und Prüfungen

sicherstellen.
� Bei höherwertigen Zuwendungen prüfen, ob

Pauschalversteuerung nach § 37b EStG möglich ist und ob
Beitragsfreiheit nach SvEV greift.

1.AKTUELLE THEMEN DER BETRIEBSPRÜFUNG 
UMLAGEPFLICHT U1 UND U2 
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Merke:

Prüfungen sind wie Regenschauer: 

Man kann sie nicht verhindern, aber mit 
guter Vorbereitung bleibt man trocken.“
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Erhöhung des Mindestlohnes

Mindestlohnkommission:
Am 27. Juni 2025 hat die unabhängige
Kommission (bestehend aus Vertreter
der Arbeitgeber, Gewerkschaften,
einem Vorsitz sowie zwei beratenden
Wissenschaftlern) die Empfehlung für
die Anhebung in zwei Stufen
beschlossen:

� 01.01.2026: 13,90 € (+8,42 %)
� 01.01.2027: 14,60 € (+5,04 %)
� => Gesamtsteigerung 13,8% -

größte seit Einführung 2015
Grundlage: § 9 MiLoG, orientiert
an Tariflohnentwicklung und EU-
Referenzwert (60 % des
Medianlohns).

2.Hinweise zur Lohnabrechnung
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Erhöhung des Mindestlohnes

Bundeskabinett:
Am 29. Oktober 2025 hat die Bundesregierung die Empfehlung
der Kommission per Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung
umgesetzt.
Damit wurde die Erhöhung verbindlich gemacht.
Eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht erforderlich, die
Verordnung wird im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
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Wann besteht Anzeigepflicht?
� Eine Änderungsanzeige ist erforderlich, wenn sich nach dem 

Hauptfeststellungszeitpunkt (01.01.2022) tatsächliche 
Verhältnisse ändern, die den Grundsteuerwert beeinflussen 
können (§ 228 BewG). Typische Fälle:

� Bauliche Veränderungen
� Neubau, Anbau, Umbau, Kernsanierung, Abriss eines 

Gebäudes.
� Flächenänderungen

� Erweiterung oder Verringerung der Wohn- oder Nutzfläche.
� Nutzungsänderungen

� Umwandlung von Wohn- in Geschäftsraum oder umgekehrt.

3.Hinweise zur Grundsteuer
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� Änderung der Vermögens- oder Grundstücksart
� z. B. Ackerland wird zu Bauland, Verpachtung PV- und 

Windkraftanlagen
� Wegfall von Steuervergünstigungen

� z. B. Denkmalschutz oder öffentlich geförderter Wohnraum.
� Erstmalige Bebauung oder Zerstörung

� Errichtung oder Abriss des letzten Gebäudes.
� Teilung oder Zusammenlegung von Grundstücken
� Änderung der Grundstücksgröße.

31
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Nicht anzeigepflichtig:
Änderungen der 

Eigentumsverhältnisse (z. B. 
Verkauf) – diese werden vom 

Grundbuchamt gemeldet. 
STRITTIG!

Der Grund: 
Eigentumsänderungen 

werden automatisch vom 
Grundbuchamt an das 

Finanzamt übermittelt (§ 228 
Abs. 6 BewG). Damit entfällt 
eine separate Anzeige durch 

den Erwerber oder Veräußerer.

3.Hinweise zur Grundsteuer
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� Welche Fristen gelten?
� Bundesmodell (meiste Bundesländer):

Anzeige bis 31. Januar des Folgejahres der Änderung.
� Abweichende Länderfristen:

� Baden-Württemberg, Hessen: 31. Januar
� Bayern, Hamburg, Niedersachsen: 31. März des Folgejahres.

� Ab 2025 einheitlich:
Frist endet 31. März des Folgejahres für alle Änderungen.

� Sonderregelung für Änderungen 2022/2023:
Fristverlängerung bis 31. Dezember 2024
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� Für anzeigepflichtige Änderungen (nicht für bloßen 
Eigentumswechsel) ist das Formular
„Grundsteuer-Änderungsanzeige“ (GW-5) zu nutzen.

� Die Meldung erfolgt elektronisch über ELSTER. Das Formular 
GW-5 ist dort integriert.

4. Aktivrentengesetz
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Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern im Rentenalter

= Aktivrentengesetz

Es sieht einen Steuerfreibetrag von
2.000 € monatlich für Rentner mit sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung
vor.
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� Wo stehen wir im Gesetzgebungsverfahren?

Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf den Regierungsentwurf vom 15.10.2025. 
Es können Sich noch Änderungen in dem weiteren Gesetzgebungsverfahren ergeben!

4. Aktivrentengesetz
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Gesetzesentwurf und Zeitplan
Der Entwurf des Aktivrentengesetzes wurde am
15.10.2025 vom Bundeskabinett beschlossen
und befindet sich im weiteren
Gesetzgebungsverfahren.

Fiskalische Risiken
Der Referentenentwurf warnt vor jährlichen
Steuermindereinnahmen von rund 890 Millionen
Euro in den Jahren 2026 bis 2030.

Verfassungsrechtliche Kritik
Das Gutachten des Wissenschaftlichen
Dienstes kritisiert doppelte Ungleichbehandlung
nach Alter und Tätigkeitsart und verweist auf
das Leistungsfähigkeitsprinzip.
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4.Aktivrentengesetz (+)

Mandantenabend          
November 2025

Benke StB GmbH & Co.KG/Treuenbrietzen und 
Benke StB GmbH/Roßlau40

Regelaltersgrenze 1947-1963
Die Altersgrenze wird stufenweise von 65 auf bis
zu 67 Jahre angehoben für Geburtsjahrgänge
1947 bis 1963.

Regelaltersgrenze ab 1964
Für Personen, die 1964 oder später geboren
sind, liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren.

Steuerfreibetragsanpassung
Der Steuerfreibetrag reduziert sich um ein
Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem die
Altersgrenze nicht erreicht wurde.

Voraussetzung für Steuerfreiheit
Steuerfreiheit gilt nur, wenn der Arbeitgeber
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
entrichtet.

4.Aktivrentengesetz (+)
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Keine Progressionsvorbehalt
Steuerfreie Einkünfte unterliegen nicht dem Progressionsvorbehalt
nach § 32b EStG und beeinflussen das Steuerniveau nicht.

Sozialversicherungspflichtige Einnahmen
Trotz Steuerfreiheit bleiben die Einnahmen beitragspflichtig zur
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Ergänzung in SvEV
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SvEV ergänzt, dass steuerfreie Zahlungen des
Arbeitgebers beitragspflichtig bleiben.

� SvEV = Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche 
Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt
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Ein Versicherungsverhältnis
Die Aktivrente ist nur für ein einzelnes 
Versicherungsverhältnis zulässig, mehrere 
Arbeitsverhältnisse sind ausgeschlossen.

Unabhängig von Steuerklasse
Die Begünstigung der Aktivrente gilt 
unabhängig von der gewählten Steuerklasse 
des Arbeitnehmers.

Lohnsteuerabzug Berücksichtigung
Die Steuerbefreiung wird direkt im 
Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigt 
und wirkt sich auf die monatlichen Abzüge 
aus.

4.Aktivrentengesetz (+)

Mandantenabend          
November 2025

Benke StB GmbH & Co.KG/Treuenbrietzen und 
Benke StB GmbH/Roßlau43

� Die Einnahmen bleiben aber
sozialversicherungspflichtig. Es
müssen daher Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung abgeführt
werden. Zusätzlich müssen
Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung gezahlt
werden.

� Dies ist eine Voraussetzung für die 
Steuerfreiheit. Der Arbeitgeber muss 
für diese Leistungen Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
entrichten (§ 168 Abs. 1 Nr 1 und Nr. 
1d und Abs. 3 sowie § 172 Abs. 1 
SGB VI).
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Ausgeschlossene Personengruppen
Aktive Beamte über der Regelaltersgrenze und
geringfügig Beschäftigte sind von der
Begünstigung ausgeschlossen.

Ausgenommene Tätigkeitsarten
Tätigkeiten mit Einkünften aus selbstständiger
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Landwirtschaft sind
von der Begünstigung ausgeschlossen.

Quelle: https://de.freepik.com/vektoren-premium/polizist-macht-ein-
stoppschild_34101204.htm
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Ausgenommene Tätigkeitsarten
Tätigkeiten mit Einkünften aus
selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb
oder Landwirtschaft sind von der
Begünstigung ausgeschlossen.
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Ziel: Ausweitung von abhängigen
Beschäftigungsverhältnissen, um
Arbeitskräftemangel im Bereich der
nichtselbständigen Arbeit entgegenwirken

Außerdem wird darauf verwiesen, dass viele
Selbständige und Unternehmer bereits
heute auch nach Erreichen der
Regelaltersgrenze weiterarbeiten, sodass
dort kein zusätzlicher steuerlicher Anreiz
notwendig ist. Eine Ausweitung der
Begünstigung auf diese Gruppen würde
zudem erhebliche Belastungen für die
öffentlichen Haushalte verursachen, ohne
dass sie im gleichen Maße zur Zielerreichung
beitragen würden.

13. Unsere Internetseite 
www.benke.de
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Erfolg ist Teamarbeit
und Sie sind der beste Beweis dafür!
Danke für die tolle Zusammenarbeit 

und einen Abend voller guter 
Gespräche.“

Benke StB GmbH & Co.KG/Treuenbrietzen und 
Benke StB GmbH/Roßlau
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